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Artikel 2 

(1) Die im Grundgesetz <...> festgelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte sind Be-
standteil dieser Verfassung und unmittelbar geltendes Recht. 

Artikel 2a 

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

Artikel 11 

(1) Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf 
eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung. 

(3) Staat, Gemeinden und Gemeindeverbände haben <als Schulträger> die erforderlichen Mittel, 
insbesondere auch Erziehungshilfen, bereitzustellen. 

Artikel 12 

(1) Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüder-
lichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, zu sittlicher und politischer Verantwortung, zu be-
ruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen. 

(2) Verantwortliche Träger der Erziehung sind in ihren Bereichen die Eltern, der Staat, die Religi-
onsgemeinschaften, die Gemeinden und die in ihren Bünden gegliederte Jugend. 

Artikel 13 

Die Jugend ist gegen Ausbeutung und gegen sittliche, geistige und körperliche Gefährdung zu 
schützen. <Siehe dazu die Gesetze zum Schutz der Jugend.> 

Artikel 14 

(1) Es besteht allgemeine Schulpflicht. <Sie kann notfalls polizeilich erzwungen werden.> 

(2) Unterricht und Lernmittel an den öffentlichen Schulen sind unentgeltlich. Die Unentgeltlichkeit 
wird stufenweise verwirklicht. 

(3) Das Land hat den Gemeinden <...> den durch die Schulgeld- und Lernmittelfreiheit entstande-
nen Ausfall und Mehraufwand zu ersetzen. 

Artikel 15 

(1) Die öffentlichen <...> Schulen haben die Schulform der christlichen Gemeinschaftsschule. 

(2) Das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und Bildung ihrer Kinder mitzubestimmen, muss 
bei der Gestaltung des Erziehungs- und Schulwesens berücksichtigt werden. 

Artikel 16 

(1) In christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der Grundlage christlicher und 
abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. Der Unterricht wird mit Ausnahme des Re-
ligionsunterrichts gemeinsam erteilt. 

(2) <...> Bekenntnismäßig nicht gebundene Lehrer dürfen <...> nicht benachteiligt werden. 

Artikel 17 

(1) In allen Schulen waltet der Geist der Duldsamkeit und der sozialen Ethik. 

Artikel 18 

Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird nach den 
Grundsätzen der Religionsgemeinschaften und unbeschadet des allgemeinen Aufsichtsrechts des 
Staates von deren Beauftragten erteilt und beaufsichtigt. Die Teilnahme am Religionsunterricht und 
an religiösen Schulfeiern bleibt der Willenserklärung der Erziehungsberechtigten <...> überlassen. 

Artikel 21  

(1) Die Jugend ist in den Schulen zu freien und verantwortungsfreudigen Bürgern zu erziehen und 
an der Gestaltung des Schullebens zu beteiligen. 

(2) In allen Schulen ist Gemeinschaftskunde ordentliches Lehrfach.  


